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Bekanntmachung 
der Neufassung des Wahlprüfungsgesetzes 

Vom 25. August 1994 , 

Nachstehend wird das Wahlprüfungsgesetz in der ab 12. Sep-
tember 1994 geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufas-
sung berücksichtigt: 

1. das am 2. November 1990 in Kraft getretene Gesetz über 
die Prüfung der Wahlen zum Landtag des Landes Branden-
burg (Wahlprüfungsgesetz - WPrüfG) vom 1. Novem-
ber 1990 (GVBI. S. 7) und 

2. das am 12. September 1994 in Kraft tretende Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über die Prüfung der Wahlen zum 
Landtag des Landes Brandenburg (Wahlprüfungsgesetz -
WPrüfG) vom 3. Juni 1994 (GVBI. I S. 187). 

Potsdam, den 25. August 1994 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg  

Dr. Herbert Knoblich  

Gesetz über die Prüfung der Wahlen 
zum Landtag Brandenburg 

(Wahlprüfungsgesetz - WPrüfG) 

§1 
Zuständigkeit 

(1) Eine Prüfung über die Gültigkeit der Wahlen zum Landtag 
erfolgt durch diesen nur auf Einspruch oder auf Antrag gemäß 
Absatz 3. . 

(2) Der Landtag entscheidet gleichfalls über Einsprüche. gegen 
die nachträgliche Berufung gemäß § 43 des Brandenburgi-
schen Landeswahlgesetzes. 

(3) Auf Antrag kann festgestellt werden, daß ein Abgeordneter 
nach der Wahl die Mitgliedschaft im Landtag gemäß § 41 des 
Brandenburgischen Landeswahlgesetzes verloren hat. 

(4) Für den Antrag gelten die Regelungen über den Einspruch 
entsprechend, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich be-
stimmt ist. 

§2 
Einspruch und Antrag 

(1) Der Einspruch nach § 1 Abs. 1 und 2 ist innerhalb von 
sechs Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder 
der nachträglichen Berufung einzulegen. Werden dem Präsi-
denten des Landtages nach Ablauf dieser Frist in amtlicher 
Eigenschaft Umstände bekannt, die einen Wahlmangel begrün-
den könnten, kann er innerhalb eines Monats nach Bekannt-
werden dieser Umstände Einspruch einlegen. 

(2) Ein Antrag gemäß § 1 Abs. 3 kann jederzeit gestellt wer-
den. 

(3) Der Einspruch ist schriftlich beim Präsidenten des Land-
tages einzureichen und zu begründen. 

(4) Wird der Einspruch zurückgenommen, kann der Landtag 
das Verfahren einstellen. 

§3 
Einspruchsberechtigte 

Den Einspruch kann jeder Wahlberechtigte und in amtlicher 
Eigenschaft der Landeswahlleiter und der Präsident des Land-
tages einlegen. 

§4 
Einspruchsgründe 

(1) Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, daß 

1. das Wahlergebnis rechnerisch unrichtig festgestellt worden 
ist, 

2. gültige Stimmen für ungültig oder ungültige Stimmen für 
gültig erklärt worden sind und dadurch die Verteilung der 
Sitze beeinflußt worden ist, 

3. Vorschriften des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland, der Verfassung des Landes Brandenburg, des 
Brandenburgischen Landeswahlgesetzes oder der Branden-
burgischen' Landeswahlverordnung bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der Wahlen oder bei der Ermittlung des 
Wahlergebnisses in einer Weise verletzt worden sind, die 
die Verteilung der Sitze beeinflußt, 

4. eine Einschüchterung der Wähler oder Bewerber durch Ge-
walt oder durch Androhung erheblicher Nachteile, ein 
Mißbrauch ausgestellter Wahlscheine oder andere Unge-
setzlichkeiten in einem solchen Ausmaß aufgetreten sind, 
daß dadurch die Verteilung der Sitze beeinflußt worden ist, 

5. der Verzicht oder der nachträgliche Wegfall der Vorausset-
zungen der Wählbarkeit eines Abgeordneten zu Unrecht 
festgestellt worden ist, 

6. im Falle einer Berufung gemäß § 43 des Brandenburgi- 
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schen Landeswahlgesetzes die als gewählt erklärte Ersatz-
person nicht wählbar war oder andere wesentliche Mängel 
bei der Berufung vorlagen, 

7. nach der Wahl Umstände eingetreten sind, die den Verlust 
der Mitgliedschaft im Landtag gemäß § 41 des Branden-
burgischen Landeswahlgesetzes zur Folge haben. 

(2) Der Einspruch kann nicht darauf gestützt werden, daß ein 
Kreiswahlvorschlag oder eine Landesliste zu Unrecht zugelas-
sen worden ist. 

§5 
Wahlprüfungsausschuß 

(1) Die Entscheidung des Landtages wird durch den Wahl-
prüfungsausschuß vorbereitet. 

(2) Für die Festlegung der Zahl der Mitglieder, die Besetzung 
des Ausschußvorsitzes sowie das Verfahren des Wahlprüfungs-
ausschusses finden die Regelungen der Geschäftsordnung des 
Landtages über die Ausschüsse Anwendung. 

(3) Der Ausschuß ist berechtigt, im Rahmen einer Vorprüfung 
Auskünfte einzuholen und Zeugen und Sachverständige ver-
nehmen oder verpflichten zu lassen. 

(4) Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden des Landes Bran-
denburghaben dem Ausschuß Rechts- und Amtshilfe zu lei-
sten. 

§6 
Verhandlung vor dem Wahlprüfungsausschuß 

Auf Fristen, Ladungen, Zustellungen, Verpflichtungen und die 
Rechte und Pflichten von Zeugen und Sachverständigen sind 
die für den Zivilprozeß geltenden Bestimmungen entsprechend 
anzuwenden. 

§7 
Beschluß des Wahlprüfungsausschusses 

(1) Der Beschluß des Ausschusses ist schriftlich unter Angabe 
der Gründe niederzulegen; der Beschluß muß einen Entschei-
dungsvorschlag enthalten. 

(2) Der Beschluß ist spätestens drei Tage vor der Beratung im 
Landtag an alle Abgeordneten zu verteilen. 

§g 
Ausschließung vom Wahlprüfungsverfahren 

(1) Von der Beratung und Beschlußfassung im Wahlprüfungs-
verfahren ist der Abgeordnete ausgeschlossen, dessen Wahl 
zur Prüfung steht. Dies gilt nicht, wenn in einem Verfahren 
die Wahl von mindestens fünf Abgeordneten oder aller Abge- 

ordneten einer Partei, politischen Vereinigung oder Listenver-
einigung angefochten wird. 

(2) Dem betroffenen Abgeordneten ist im Wahlprüfungsver-
fahren Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§9 
Entscheidung 

Die Entscheidung des Landtages kann nur lauten auf Zurück-
weisung des Einspruchs oder 

1. im Falle des § 4 Nr. 1 auf rechnerische Richtigstellung und 
Anordnung der Neufeststellung des Wahlergebnisses, 

2. im Falle des § 4 Nr. 2 auf Erklärung der Gültigkeit oder 
Ungültigkeit einer bestimmten Anzahl von Stimmzetteln 
und Anordnung der Neufeststellung des Wahlergebnisses, 

3. im Falle des § 4 Nr. 3 und 4 auf Ungültigkeit der Wahl im 
betreffenden Wahlgebiet, 

4. im Falle des § 4 Nr. 5 auf Aufhebung der Bestätigung der 
Verzichtserklärung durch den Präsidenten des Landtages 
oder der Entscheidung des Landtages, 

5. im Falle des § 4 Nr. 6 auf Feststellung, daß die Berufung 
unwirksam ist, 

6. im Falle des § 4 Nr. 7 auf Feststellung, daß der Abgeord-
nete seine Mitgliedschaft verloren hat. 

§ 10 
Beschluß des Landtages 

(1) Der Landtag beschließt über den Vorschlag des Ausschus-
ses mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit er 
ihm nicht zustimmt, gilt er als an den Ausschuß zurückver-
wiesen. Der Landtag kann den Ausschuß mit der Nachprüfung 
bestimmter tatsächlicher oder rechtlicher Umstände beauftra-
gen. 

(2) Der Ausschuß hat nach erneuter mündlicher Verhandlung 
dem Landtag einen neuen Vorschlag vorzulegen. Danach ent-
scheidet der Landtag gemäß § 9. Er ist nicht an den Vorschlag 
des Wahlprüfungsausschusses gebunden. 

(3) Der Landtag beschließt innerhalb von dreißig Tagen nach 
Eingang des Einspruchs. Stehen dem zwingende sachliche 
Gründe entgegen, kann der Landtag eine Fristverlängerung um 
weitere dreißig Tage beschließen. 

§ 11 
Zustellung der Entscheidung 

(1) Der Präsident des Landtages hat die Entscheidung inner-
halb von zwei Wochen nach der Beschlußfassung an diejeni- 
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gen Personen, die Einspruch eingelegt haben, und die Abge-
ordneten, deren Mandat durch die Entscheidung berührt wird, 
zuzustellen. 

(2) Der Entscheidung sind der Beschluß des Landtages;  die 
Beschlußempfehlung und der Bericht des Wahlprüfungsaus-
schusses sowie eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen. 

§ 12 
Rechtsmittel 

(1) Die nach § 11 Abs. 1 Beteiligten können gegen die Ent-
scheidung des Landtages beim Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg Beschwerde einlegen. 

(2) Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Landtages in 
Wahlprüfungssachen kann innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten seit der Entscheidung des Landtages beim Verfas-
sungsgericht erhoben werden; sie ist innerhalb dieser Frist 
schriftlich zu begründen. 

§ 13 
Wiederholungswahl 

(1) Wird in einem Wahlprüfungsverfahren eine Wahl ganz 
oder teilweise für ungültig erklärt, findet eine Wiederholungs-
wahl statt. 

(2) Eine Wiederholungswahl findet nach denselben Vorschrif-
ten, denselben Wahlvorschlägen und, wenn die Hauptwahl 
nicht länger als sechs Monate zurückliegt, aufgrund derselben 
Wählerverzeichnisse wie die Hauptwahl statt. 

(3) Die Wiederholungswahl muß spätestens sechzig Tage nach 
Rechtskraft der Entscheidung, durch die die Wahl für ungültig 
erklärt worden ist, stattfinden. Ist die Wahl nur teilweise für 
ungültig erklärt worden, so unterbleibt die Wiederholungs-
wahl, wenn feststeht, daß innerhalb von sechs Monaten ein 
neuer Landtag gewählt wird. Den Tag der Wiederholungswahl 
bestimmt der Landeswahlleiter. 

(4) Aufgrund der Wiederholungswahl wird das Wahlergebnis 
neu festgestellt. 

§ 14 
Kosten des Verfahrens 

Im Wahlprüfungsverfahren werden Kosten nicht erhoben. Die 
Beteiligten haben keinen Anspruch auf Erstattung von Aus-
lagen. Über Ausnahmen von Satz 2 entscheidet der Wahlprü-
fungsausschuß. 

§ 15 
(Inkrafttreten) 

Berichtigung 
der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) 

Vom 8. August 1994 

Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 1. Juni 1994 
(GVBI. I S. 126) ist wie folgt zu berichtigen: 

1. In § 34 Abs. 5 Satz 2 ist die Angabe "§ 32 Abs. 1 Satz 2" 
durch die Angabe "§ 32 Abs. 3" zu ersetzen. 

2. In § 67 Abs. 4 Nr. 2 ist die Angabe "§ 1 Abs. 2 Nr. 5 
und 6" durch die Angabe "§ 1 Abs. 2 Nr. 4 und 5" zu 
ersetzen. 

3. In § 67 Abs. 4 Nr. 3 ist die Angabe "§ 1 Abs. 2 Nr. 5 
und 6" durch die Angabe "§ 1 Abs. 2 Nr. 4 und 5" zu 
ersetzen. 

4. In § 90 Abs. 4 ist die Angabe "§ 131" durch die Angabe 
"§ 130" zu ersetzen. 
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